
einer anderen Rechtsvorschrift als 
von § 14 Abs. 1 OWVO erfaßt werden, 
sind — auch wenn sie im Zustand der 
Trunkenheit (oder auch der Volltrun
kenheit) begangen werden und § 14 
Abs. 1 nicht erfüllt ist — nach der 
speziellen Rechtsvorschrift zu ahn
den.
4. Sofern jemand in der Öffentlich
keit im betrunkenen Zustand andere 
Störungen der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit verursacht, die n i c h t  
von einer speziellen Vorschrift erfaßt 
werden, ist die zweite Alternative des 
§ 14 Abs. 1 anzuwenden.

Major der VP
Dozent Dr. WOLFGANG SURKAU, Berlin

II
S u r k a u geht zunächst richtig da
von aus, daß die dem Urteil des 
Obersten Gerichts vom 19. Dezember 
1973 - 1 b Zst 9/73 - (NJ 1974 S. 241) 
zugrunde liegenden Handlungen den 
Tatbestand des § 4 OWVO erfüllen. 
Ihm ist auch darin zuzustimmen, daß 
die erste Alternative des § 14 Abs. 1 
OWVO auf diese Handlung nicht an
wendbar ist. Das ist in dem Urteil 
auch nicht behauptet worden. Unbe
streitbar handelt es sich aber um „an
dere Störungen der öffentlichen Ord
nung“ i. S. der zweiten Alternative 
des § 14 Abs. 1 OWVO.
Wir haben es also mit einem der 
durchaus nicht seltenen Fälle der 
Verwirklichung mehrerer Straf- oder 
Ordnungsstraftatbestände durch ein 
und dieselbe Handlung zu tun. Damit 
wird die Frage aufgeworfen, wie sich 
die im konkreten Fall erfüllten Tat
bestände zueinander verhalten. Da
für gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Beide Tatbestände sind zur um
fassenden rechtlichen Charakterisie
rung der in Rede stehenden Hand
lung nebeneinander anzuwenden 
(Tateinheit).
2. Die Anwendung des einen Tatbe
stands schließt die des anderen aus 
(Gesetzeseinheit).

In den Fällen der Gesetzeseinheit ist — 
obwohl es den Anschein hat, als seien 
mehrere Tatbestände erfüllt — jeweils 
nur ein Gesetz verletzt. Dafür gibt es 
drei unterschiedliche Alternativen:
— Der Tatbestand des einen kann 

in dem des anderen Gesetzes ein
geschlossen, also konsumiert sein. 
So ist z. B. die einfache Körper
verletzung im durch Gewalttätig
keiten begangenen Rowdytum ein
geschlossen.

— Einer der in Frage kommenden 
Tatbestände kann als Hilfstatbe
stand hinter einen gleichzeitig ver
letzten Haupttatbestand zurück
treten, also subsidiär gelten. Das 
ist z. B. der Fall bei dem Gefähr
dungstatbestand des § 187 StGB 
(Gefährdung der Brandsicherheit) 
im Verhältnis zu den Verletzungs
tatbeständen des § 185 StGB 
(Brandstiftung) und § 188 StGB 
(fahrlässige Verursachung eines 
Brandes).

— Der Tatbestand des einen Geset
zes kann sich zum anderen so 
verhalten wie das Spezielle zum

Allgemeinen. Dabei verdrängt der 
spezielle Tatbestand den allgemei
nen. Beispielsweise schließt die 
mit. dem spezialisierenden Merk
mal der Böswilligkeit in den Tat
bestand des Rowdytums aufge
nommene Beschädigung von Sa
chen die gleichzeitige Anwendung 
des § 183 StGB (vorsätzliche Sach
beschädigung) aus.

Das Vor liegen der letztgenannten 
Alternative der Gesetzeseinheit be
hauptet Surkau ohne nähere Begrün
dung. Seinen dahin führenden Über
legungen kann deshalb nicht nachge
gangen werden. Allerdings kann die 
Richtigkeit seiner Behauptung an
hand gesicherter Erkenntnisse über 
das Wesen der Spezialität überprüft 
werden.
Von Spezialität sprechen wir, wenn 
ein allgemeiner, alle Formen einer 
bestimmten Straftat umfassender Tat
bestand durch das Hinzufügen eines 
oder mehrerer Merkmale auf be
stimmte, durch diese Merkmale be
sonders charakterisierte Begehungs
formen dieser Straftat eingeengt, so
zusagen auf sie spezialisiert worden 
ist.
Beim Vergleich der sehr allgemein 
gefaßten zweiten Alternative des § 14 
Abs. 1 mit dem in § 4 Abs. 1 OWVO 
beschriebenen Verhaltensweisen ist 
in der Tat nicht zu leugnen, daß diese 
„Störungen der öffentlichen Ord
nung“ auf bestimmte Begehungswei
sen eingeengt, d. h. spezialisiert wor
den sind. Das gleiche gilt im übrigen 
auch im Verhältnis des § 14 zu eini
gen anderen Einzeltatbeständen der 
OWVO.
Das scheint zunächst die These spe
zieller Geltung des §4 oder anderer 
gegenüber § 14 konkretisierter Tatbe
stände der OWVO zu rechtfertigen. 
Tatsächlich enthält aber § 14 seiner
seits ein gegenüber anderen Einzel
tatbeständen der OWVO ganz spezi
elles, die konkrete Tat besonders cha
rakterisierendes Merkmal, nämlich 
die Trunkenheit des Täters.
Alkoholmißbrauch ist eine häufige 
Ursache für Störungen der öffentli
chen Ordnung und Sicherheit oder des 
Zusammenlebens der Bürger. Ist da-

Mieterschutz für Bootshäuser

i
In der Rechtsprechung ist unbestrit
ten, daß die Mieter von Garagen Mie
terschutz genießen (vgl. OG, Urteil 
vom 19. November 1971 — 2 Zz 8/71 — 
NJ 1972 S. 55; OG, Urteil vom 
25. April 1972 - 2 Zz 2/72 - NJ 1972
S. 620). Kürzlich ist die Frage auf ge
treten, ob auch gegen die Kündigung 
eines Mietverhältnisses über ein 
Bootshaus oder eine Böotsbox Mie
terschutz besteht. Auf Grund der Zu
nahme des Wassersports ist der Be
darf nach Unterbringung von Boo
ten beträchtlich gestiegen, so daß 
diese Frage immer mehr an Bedeu
tung gewinnt.
Meines Erachtens müssen Bootshäu
ser bzw. -boxen wie Garagen behan-

her eine Störung der öffentlichen 
Ordnung auf Trunkenheit des Täters 
zurückzuführen, dann kommt es dar
auf an, nicht nur der Ordnungsstörung 
selbst, sondern auch dem ihr zu
grunde liegenden Alkoholmißbrauch 
entgegenzuwirken. Dieses Spezifikum 
trunkenheitsbedingter Begehung von 
Ordnungswidrigkeiten auch rechtlich 
zu erfassen und damit eine wirksame 
gesetzliche Handhabe zu ihrer Be
kämpfung zu schaffen ist das gesell
schaftliche Anliegen, das dem Tatbe
stand des § 14 OWVO zugrunde 
liegt.
Die an dieser Stelle auftauchende 
Frage, ob bei trunkenheitsbedingten 
Störungen der öffentlichen Ordnung 
gerade wegen dieses spezifischen 
Merkmals die spezielle Geltung des 
§ 14 vor anderen Tatbeständen der 
OWVO anzunehmen ist, muß ver
neint werden. Anderenfalls würden in 
Trunkenheitsfällen konkrete Beson
derheiten in der Art und Weise der 
Tatbegehung rechtlich unberücksich
tigt bleiben, obwohl sie ihrerseits zur 
Grundlage besonderer Tatbestände 
wurden. Das damit ausgedrückte Stre
ben nach spezifischer rechtlicher Er
fassung auch dieser Besonderheiten 
würde negiert.
Für die richtige politisch-rechtliche 
Charakterisierung als Grundlage 
einer wirksamen Bekämpfung derar
tiger Ordnungswidrigkeiten ist es 
vielmehr erforderlich, alle Normen 
des Ordnungswidrigkeitsrechts anzu
wenden, die den Charakter und die 
Schwere des gesamten Handelns kenn
zeichnen. Auch hier gilt entsprechend, 
was für den Bereich des Strafrechts 
in § 63 Abs. 1 StGB für die Bestra
fung bei mehrfacher Gesetzesverlet
zung ausdrücklich geregelt ist. 
Zusammenfassend ist entgegen der 
Auffassung Surkaus festzustellen, daß 
in den Fällen trunkenheitsbedingter 
Begehung von Störungen der öffent
lichen Ordnung bei gleichzeitiger 
Verwirklichung eines anderen Tatbe
standes der OWVO der auszuspre
chenden Ordnungsstrafmaßnahme 
beide Tatbestände zugrunde zu legen 
sind.

HANS L1SCHKE,
Oberrichter am Obersten Gericht

delt werden. Sowohl die Garage als 
auch das Bootshaus erfüllen im we
sentlichen das gleiche Bedürfnis: in 
ihnen werden Land- bzw. Wasser
fahrzeuge untergebracht. In den über
wiegenden Fällen dienen Pkws bzw. 
Motor- und Segelboote auch dem 
gleichen Zweck, nämlich der Gestal
tung der Freizeit der Bürger und da
mit der Entspannung und Erholung. 
Das zeigt sich darin, daß z. B. an 
allen für den Motorbetrieb zugelas
senen Gewässern die Zahl der — 
überwiegend in Gemeinschaftsarbeit 
erbauten — Bootshäuser in den letz
ten Jahren ebenso zugenommen hat 
wie die Zahl der Garagen. Auch das 
ist Ausdruck dafür, wie die Forde
rungen des VIII. Parteitages der SED 
nach der weiteren Verbesserung der

619


